
Synopse aller Änderungen des SGB XII am 01.01.2017

durch Artikel 11 des BTHG

SGB XII a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2017 geltenden Fassung

SGB XII n.F. (neue Fassung)
in der am dem 01.01.2017 geltenden Fassung

durch Artikel 11 G. v. 23.12.2016 BGBl. I S. 3234

(Text alte Fassung)

§ 60a (neu)

(Text neue Fassung)

§ 60a Sonderregelungen zum Einsatz von Vermögen

 Bis zum 31. Dezember 2019 gilt für Personen, die Leistungen
nach diesem Kapitel erhalten, ein zusätzlicher Betrag von bis zu
25.000 Euro für die Lebensführung und die Alterssicherung im
Sinne von § 90 Absatz 3 Satz 2 als angemessen; § 90 Absatz 3
Satz 1 bleibt unberührt.

§ 66a (neu) § 66a Sonderregelungen zum Einsatz von Vermögen

 Für Personen, die Leistungen nach diesem Kapitel erhalten, gilt
ein zusätzlicher Betrag von bis zu 25.000 Euro für die
Lebensführung und die Alterssicherung im Sinne von § 90 Absatz
3 Satz 2 als angemessen, sofern dieser Betrag ganz oder
überwiegend als Einkommen aus selbständiger und
nichtselbständiger Tätigkeit der Leistungsberechtigten während
des Leistungsbezugs erworben wird; § 90 Absatz 3 Satz 1 bleibt
unberührt.

§ 75 Einrichtungen und Dienste

(1) Einrichtungen sind stationäre und teilstationäre Einrichtungen im Sinne von § 13. Die §§ 75 bis 80 finden auch für Dienste
Anwendung, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die Träger der
Sozialhilfe eigene Einrichtungen nicht neu schaffen, soweit
geeignete Einrichtungen anderer Träger vorhanden sind,
ausgebaut oder geschaffen werden können. Vereinbarungen nach
Absatz 3 sind nur mit Trägern von Einrichtungen abzuschließen,
die insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit
und der Sicherstellung der Grundsätze des § 9 Abs. 1 zur
Erbringung der Leistungen geeignet sind. Sind Einrichtungen
vorhanden, die in gleichem Maße geeignet sind, hat der Träger
der Sozialhilfe Vereinbarungen vorrangig mit Trägern
abzuschließen, deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt,
Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist als die anderer
Träger.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die Träger der
Sozialhilfe eigene Einrichtungen nicht neu schaffen, soweit
geeignete Einrichtungen anderer Träger vorhanden sind,
ausgebaut oder geschaffen werden können. Geeignete Träger von
Einrichtungen dürfen nur solche Personen beschäftigen oder
ehrenamtliche Personen, die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben
Kontakt mit Leistungsberechtigten haben, mit Aufgaben betrauen,
die nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174
bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis 233a,
234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden sind.
Die Träger von Einrichtungen sollen sich von Fach- und anderem
Betreuungspersonal, die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kontakt
mit Leistungsberechtigten haben, vor deren Einstellung oder
Aufnahme einer dauerhaften ehrenamtlichen Tätigkeit und
während der Beschäftigungsdauer in regelmäßigen Abständen ein
Führungszeugnis nach § 30a Absatz 1 des
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Nimmt der Träger
der Einrichtung Einsicht in ein Führungszeugnis nach § 30a
Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes, so speichert er nur
den Umstand der Einsichtnahme, das Datum des
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Führungszeugnisses und die Information, ob die das
Führungszeugnis betreffende Person wegen einer in Satz 3
genannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. Der Träger
der Einrichtung darf diese Daten nur verändern und nutzen, soweit
dies zur Prüfung der Eignung einer Person erforderlich ist. Die
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind im
Anschluss an die Einsichtnahme unverzüglich zu löschen, wenn
keine Tätigkeit für den Träger der Einrichtung aufgenommen wird.
Im Falle der Ausübung einer Tätigkeit für den Träger der
Einrichtung sind sie spätestens drei Monate nach der letztmaligen
Ausübung der Tätigkeit zu löschen. Sind Einrichtungen
vorhanden, die in gleichem Maße geeignet sind, hat der Träger
der Sozialhilfe Vereinbarungen vorrangig mit Trägern
abzuschließen, deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt,
Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist als die anderer
Träger.

(3) Wird die Leistung von einer Einrichtung erbracht, ist der Träger der Sozialhilfe zur Übernahme der Vergütung für die Leistung nur
verpflichtet, wenn mit dem Träger der Einrichtung oder seinem Verband eine Vereinbarung über

1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen (Leistungsvereinbarung),

2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträgen für einzelne Leistungsbereiche zusammensetzt (Vergütungsvereinbarung)
und

§ 82 Begriff des Einkommens

(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen nach diesem Buch, der
Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach den Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen und der Renten oder Beihilfen nach dem Bundesentschädigungsgesetz für Schaden an Leben
sowie an Körper oder Gesundheit, bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz. Einkünfte aus
Rückerstattungen, die auf Vorauszahlungen beruhen, die Leistungsberechtigte aus dem Regelsatz erbracht haben, sind kein
Einkommen. Bei Minderjährigen ist das Kindergeld dem jeweiligen Kind als Einkommen zuzurechnen, soweit es bei diesem zur
Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes, mit Ausnahme der Bedarfe nach § 34, benötigt wird.

(3) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung ist ferner ein Betrag in Höhe von
30 vom Hundert des Einkommens aus selbständiger und
nichtselbständiger Tätigkeit der Leistungsberechtigten
abzusetzen, höchstens jedoch 50 vom Hundert der
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28. Abweichend von
Satz 1 ist bei einer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte
Menschen von dem Entgelt ein Achtel der Regelbedarfsstufe 1
nach der Anlage zu § 28 zuzüglich 25 vom Hundert des diesen
Betrag übersteigenden Entgelts abzusetzen. Im Übrigen kann in
begründeten Fällen ein anderer als in Satz 1 festgelegter Betrag
vom Einkommen abgesetzt werden. Erhält eine
leistungsberechtigte Person mindestens aus einer Tätigkeit
Bezüge oder Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder
26b des Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, ist
abweichend von den Sätzen 1 und 2 ein Betrag von bis zu 200
Euro monatlich nicht als Einkommen zu berücksichtigen.

(3) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung ist ferner ein Betrag in Höhe von
30 vom Hundert des Einkommens aus selbständiger und
nichtselbständiger Tätigkeit der Leistungsberechtigten
abzusetzen, höchstens jedoch 50 vom Hundert der
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28. Abweichend von
Satz 1 ist bei einer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte
Menschen von dem Entgelt ein Achtel der Regelbedarfsstufe 1
nach der Anlage zu § 28 zuzüglich 50 vom Hundert des diesen
Betrag übersteigenden Entgelts abzusetzen. Im Übrigen kann in
begründeten Fällen ein anderer als in Satz 1 festgelegter Betrag
vom Einkommen abgesetzt werden. Erhält eine
leistungsberechtigte Person mindestens aus einer Tätigkeit
Bezüge oder Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder
26b des Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, ist
abweichend von den Sätzen 1 und 2 ein Betrag von bis zu 200
Euro monatlich nicht als Einkommen zu berücksichtigen.

(3a) Für Personen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten, ist
ein Betrag in Höhe von 40 Prozent des Einkommens aus
selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit der
Leistungsberechtigten abzusetzen, höchstens jedoch 65 Prozent
der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28. Für Personen,
die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
erhalten, gilt Satz 1 bis zum 31. Dezember 2019 entsprechend.

(4) Einmalige Einnahmen, bei denen für den Monat des Zuflusses bereits Leistungen ohne Berücksichtigung der Einnahme erbracht
worden sind, werden im Folgemonat berücksichtigt. Entfiele der Leistungsanspruch durch die Berücksichtigung in einem Monat, ist
die einmalige Einnahme auf einen Zeitraum von sechs Monaten gleichmäßig zu verteilen und mit einem entsprechenden Teilbetrag zu
berücksichtigen; in begründeten Einzelfällen ist der Anrechnungszeitraum angemessen zu verkürzen.

§ 88 Einsatz des Einkommens unter der Einkommensgrenze
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(1) Die Aufbringung der Mittel kann, auch soweit das Einkommen unter der Einkommensgrenze liegt, verlangt werden,

1. soweit von einem anderen Leistungen für einen besonderen Zweck erbracht werden, für den sonst Sozialhilfe zu leisten wäre,

2. wenn zur Deckung des Bedarfs nur geringfügige Mittel erforderlich sind.

Darüber hinaus soll in angemessenem Umfang die Aufbringung der Mittel verlangt werden, wenn eine Person für voraussichtlich
längere Zeit Leistungen in einer stationären Einrichtung bedarf

(2) Bei einer stationären Leistung in einer stationären Einrichtung
wird von dem Einkommen, das der Leistungsberechtigte aus einer
entgeltlichen Beschäftigung erzielt, die Aufbringung der Mittel in
Höhe von einem Achtel der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage
zu § 28 zuzüglich 25 vom Hundert des diesen Betrag
übersteigenden Einkommens aus der Beschäftigung nicht
verlangt. § 82 Abs. 3 ist nicht anzuwenden.

(2) Bei einer stationären Leistung in einer stationären Einrichtung
wird von dem Einkommen, das der Leistungsberechtigte aus einer
entgeltlichen Beschäftigung erzielt, die Aufbringung der Mittel in
Höhe von einem Achtel der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage
zu § 28 zuzüglich 50 vom Hundert des diesen Betrag
übersteigenden Einkommens aus der Beschäftigung nicht
verlangt. § 82 Absatz 3 und 3a ist nicht anzuwenden.

§ 136 Übergangsregelung für Nachweise in den Jahren 2013
und 2014

§ 136 Erstattung des Barbetrags durch den Bund in den
Jahren 2017 bis 2019

(1) Die Länder haben dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales in den Jahren 2013 und 2014 jeweils zum Fünfzehnten
der Monate Mai, August, November und Februar für das jeweils
abgeschlossene Quartal in tabellarischer Form zu belegen:

1. die Bruttoausgaben für Geldleistungen nach § 46a Absatz 2
sowie die darauf entfallenden Einnahmen,

2. die Bruttoausgaben und Einnahmen nach Nummer 1,
differenziert nach Leistungen für Leistungsberechtigte außerhalb
und in Einrichtungen.

(2) Die Länder haben dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales die Angaben nach Absatz 1 entsprechend für das
Kalenderjahr 2013 bis zum 31. Mai 2014 und für das Kalenderjahr
2014 bis zum 31. Mai 2015 in tabellarischer Form zu belegen.

(1) Für Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel, die
zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten
Kapitel in einer stationären Einrichtung erhalten, erstattet der
Bund den Ländern in den Jahren 2017 bis 2019 für jeden
Leistungsberechtigten je Kalendermonat einen Betrag, dessen
Höhe sich nach einem Anteil von 14 Prozent der
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 bemisst.

(2) Die Länder teilen dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales die Zahl der Leistungsberechtigten je Kalendermonat
nach Absatz 1 für jeden für die Ausführung des Gesetzes nach
diesem Kapitel zuständigen Träger mit, sofern diese in einem
Kalendermonat für mindestens 15 Kalendertage einen Barbetrag
erhalten haben. Die Meldungen nach Satz 1 erfolgen

1. bis zum Ablauf der 35. Kalenderwoche des Jahres 2017 für den
Meldezeitraum Januar bis Juni 2017,

2. bis zum Ablauf der 35. Kalenderwoche des Jahres 2018 für den
Meldezeitraum Juli 2017 bis Juni 2018,

3. bis zum Ablauf der 35. Kalenderwoche des Jahres 2019 für den
Meldezeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 und

4. bis zum Ablauf der 10. Kalenderwoche des Jahres 2020 für den
Meldezeitraum Juli 2019 bis Dezember 2019.

(3) Der Erstattungsbetrag für jeden Kalendermonat im
Meldezeitraum nach Absatz 2 errechnet sich aus

1. der Anzahl der jeweils gemeldeten Leistungsberechtigten,

2. multipliziert mit dem Anteil von 14 Prozent des für jeden
Kalendermonat jeweils geltenden Betrags der Regelbedarfsstufe 1
nach der Anlage zu § 28.

Der Erstattungsbetrag für den jeweiligen Meldezeitraum ergibt
sich aus der Summe der Erstattungsbeträge je Kalendermonat
nach Satz 1.

(4) Der Erstattungsbetrag nach Absatz 3 Satz 2 ist für die
Meldezeiträume nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 jeweils
zum 15. Oktober der Jahre 2017 bis 2019, der Erstattungsbetrag
für den Meldezeitraum nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 ist zum
15. April 2021 zu zahlen.
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